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Die Zentralisation des Vermessungswesens.

In Nummer 13 der Schweiz. Bauzeitung vom 27. März 1915

berührt Prof. F. Becker gelegentlich einer Besprechung über das

Landesvermessungswesen an der Schweiz. Landesausstellung
Bern 1914 eine Frage welche schon wiederholt weitere
Kreise beschäftigt hat: die Zentralisation des Vermessungswesens,

oder, um den Begriff weiter und allgemeiner zu fassen,
der Landeskunde. Als nächste Veranlassung zu seinen Anregungen
nennt er das lückenhafte, zerrissene Bild, das die Ausstellung
unseres Vermessungswesens bot, in erster Linie die Isolierung
der Schweiz. Landestopographie, die „nur nach verschiedenem

Herumfragen, oder aus Zufall zu finden war, trotzdem sie in
einem zentral gelegenen, grossen und gut sichtbaren Gebäude

untergebracht war. Wie sollte ein einfacher Schweizerbürger
wissen, dass die Landestopographie zum Wehrwesen gehöre, wo
er sie naturgemäss unter Wissenschaft und Technik, Ingenieurwesen

und öffentlichen Verwaltungen, auch etwa bei Geographie
und Heimatkunde vermutet hatte, und nicht unter oder vielmehr
hinter den Kanonen und Gewehren." Wir haben in unserer
Berichterstattung über das Vermessungswesen an der Schweiz.
Landesausstellung (Jahrgang 1914, S. 307) unserem Bedauern
Ausdruck gegeben, dass dem Vermessungswesen aus verschiedenen
Gründen, die durchaus zu achten sind und z. T. zwingende waren,
nicht der geschlossene Charakter gewahrt wurde, den die
Ausstellung des Vermessungsamtes Zürich 1911 im Helmhaus so
wohltuend auszeichnete, dabei aber hervorgehoben, dass die

Vermessungen in zahlreichen Gruppen nicht als Selbstzweck, sondern
als Mittel zum Zwecke zu betrachten sind, nicht als Herrscherin,
sondern als Dienerin. Nur in einer Spezialausstellung wäre es

möglich, das Vermessungswesen an erste Stelle zu setzen, als

notwendige Grundlage, auf deren genaue Darstellung erst die
Lösung der Aufgaben sich stützen muss, welche die Erforschung
und die Formumwandlung der Erdrinde zum Zwecke haben.
In letzterem Sinne bewegen sich die Ausführungen des geehrten
Verfassers, wenn er sich äussert: „Die Einordnung der
Landestopographie unter die Verwaltungsabteilung des Militärdepartements

ist der Zeit und den Umständen nicht mehr angemessen.
Heute haben sich in den Kulturstaaten auch andere Verwaltungs-



- 136 —

abteilungen organisiert und .ihre Arbeitsgebiete, sich erobert, und
da beobachten wir, dass moderne Staatswesen die Landesaufnahme

nicht mehr den Militärs, sondern der Wissenschaft
überlassen. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist sie den

Geologen übertragen, wie diese auch in Argentinien in erster
Linie mitwirken. Im englischen Geodätischen Institut in Kairo
sind Geologie, Meteorologie, Hydrographie, Astronomie,
Geodäsie, Topographie und Katasterwesen vereinigt."

Die Art des Vorgehens der Engländer in Aegypten kann als

Beispiel dafür dienen*, wie der vermessungstechnische Dienst in
Kolonien oder, wie im vorliegenden Falle, bei einer ganz neuen
bahnbrechenden Organisation zu zentralisieren ist; sie mag einzig
rationell erscheinen, wenn nicht der Zwang vorliegt, an traditionelle
Einrichtungen anzuschliessen.

„In der Schweiz haben sich drei Departemente mit der
Aufnahme und Vermessung des Bodens zu befassen, das Departement

des Innern (Geologie, Hydrographie, Meteorologie usw.),
das Militärdepartement (Landesvermessung), und das Justizdepartement

(Grundbuchvermessung). Man wird nicht behaupten wollen,
dass das die idealste Lösung sei und dass eine solche Zersplitterung

die Arbeit fördere und vereinfache", erklärt Professor Becker.
Es wird dann eine Vereinigung aller Landesanstalten, die

der Landesaufnahme und Landeserforschung dienen, in einem
Ressort der Landesvermessung angeregt, das dem Departement
des Innern einzugliedern wäre, wo bereits die Zweige der Landeskunde:

Geologie und Geotechnik, Hydrographie, Meteorologie,
Forstwesen und Kulturtechnik, besorgt werden.

Der Schweiz. Geometerverein kann solchen Anregungen, die

von durchaus kompetenter Seite kommen, nicht teilnahmlos
gegenüberstehen; die Redaktion erachtet es deswegen als ihre
Pflicht, auf den Aufsatz von Prof. Becker aufmerksam zu machen.
Von einem vollständigen Abdruck wurde abgesehen, da manches
in und zwischen den Zeilen steht, das als einer befriedigenden-

Lösung des zur Diskussion gestellten Problems unseres
Eraohtens nicht förderlich scheint. St.
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